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 Amtliche Nachrichten – zugestellt durch post at 
 

Liebe Hollensteinerinnen und Hollensteiner  
 
 

FERIENDORF KÖNIGSBERG –  
MUSTERHAUSBESICHTIGUNG 
 
 
Am Samstag, 21. Juni und Sonntag, 22. Juni 2008 
können einige komplett eingerichtete Musterhäuser 
jeweils in der Zeit von 
10.00 bis 17.00 Uhr  
besichtigt werden. 
 
Das Team vom 
„Feriendorf Königsberg“ 
freut sich auf Ihren 
Besuch ! 
 
 
 

 
EINSATZ DES RÖNTGENBUSSES  
 
Die Abteilung Umwelthygiene gibt bekannt, dass der Röntgenbus des Amtes der 
NÖ Landesregierung in Hollenstein an der Ybbs wie folgt zum Einsatz kommen   

wird: 
 

08. August 2008 von 09:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr 
am Parkplatz neben dem Gemeindeamt 

 
Gerade das rechtzeitige Erkennen von Veränderungen der Lunge, welches bestmöglich 
mit einem Röntgenbild erfolgt, ist für eine erfolgreiche Behandlung von größter 
Wichtigkeit. 
Bei allen Untersuchten, bei denen ein krankheitsverdächtiger Befund diagnostiziert wird,  
erfolgt eine Verständigung, bei allen anderen, bei denen keine krankheitsverdächtigen 
Befunde diagnostiziert werden, erfolgt keine Verständigung.  
 
Die Reihenuntersuchung erfolgt mit einer neuen digitalen Röntgenanlage auf technisch 
höchstem Niveau, sodass von einer Strahlengefährdung während der Aufnahme nicht  
gesprochen werden kann. 
 
Nicht nur die TBC-Erkrankungen der Lunge, sondern auch alle anderen 
Lungenkrankheiten sowie Erkrankungen der im Brustraum befindlichen Organe können 
aufgezeigt werden, so auch Veränderungen am Herzen und an den großen Gefäßen. 
 
Auch für jüngere Personen ist das erste Röntgenbild von großem Wert, da es immer   

wieder zu Vergleichszwecken mit späteren Aufnahmen herangezogen werden kann. 
 



MIT DER GEMEINDE ZUM THEATERSOMMER HAAG 
 
Gemeinsam mit unseren Nachbargemeinden Opponitz  
und St. Georgen/Reith laden wir Sie zu einer Vorstellung beim 
Theatersommer Haag am 
14. August 2008 recht 
herzlich ein. 
 
(Hauptdarsteller Hubert 
Wolf und Intendant Adi 
Hirschal) 
 

Am Spielplan steht heuer das beliebte Stück 
 

„Das Gespenst von Canterville“  
Spuk-Komödie frei nach Oscar Wilde  

  nach einer Idee von S.F.Wolf 
  

In Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden können wir Ihnen dafür ein günstiges 
Angebotspaket unterbreiten. 

 
 
Das Aktionspaket beinhaltet: 
 

   Kostenlose Busfahrt nach Haag (Abfahrtszeit wird noch bekannt gegeben)  
 10 % Ermäßigung auf eine begrenzte Anzahl von Eintrittskarten in 5 verschiedenen 

Preiskategorien  
 (€ 17,10/Person, € 26,10/Person u. € 35,10/Person, € 39,60/Person u. € 44,10/Person) 
 

 ein Theatererlebnis im Kreise Ihrer Verwandten, Nachbarn und Freunde. 
Die Sitzplätze sind in Blöcken für Sie reserviert. 

 
   Nach der Vorstellung laden Sie Intendant Adi Hirschal und Mitglieder des Ensembles 

zu einem netten Beisammensein. Treffen Sie die Künstler und das Team des 
Theatersommers und genießen Sie die wunderschöne Atmosphäre eines 
Theatersommerabends am Haager Hauptplatz.      

 
 Die Gemeinde Hollenstein an der Ybbs lädt Sie zu einem gemütlichen Glas Sekt ein. 

 
Kinder bis einschließlich dem 15. Lebensjahr zahlen die Hälfte, Studenten bis zum 23. 
Lebensjahr erhalten 25 %  Ermäßigung. Kartenreservierungen und nähere Auskünfte über 
die Aktion gibt es ab sofort am Gemeindeamt.  
 

Karten können bis zum 25. Juli 2008 beim Gemeindeamt Hollenstein/Y. 
gebucht werden ! 

 

Bürgermeister LAbg. Ing. Franz Gratzer und die Gemeindevertretung freuen sich, Sie auf 
der wunderschönen, preisgekrönten Zuschauertribüne, die seit 2007 durch eine 
Bühnenüberdachung jeder Witterung standhält, im Kreise Ihrer Freunde und Verwandten zu 
einem unvergesslichen Sommertheaterabend begrüßen zu dürfen. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.theatersommer.at . 
 

 
 
 
 



WALDBRANDGEFAHR - VERORDNUNG 
 

P r ä a m b e l 
Auf Grund der warmen und trockenen Witterung in den letzten Wochen ist in den Waldbeständen 
des Verwaltungsbezirkes Amstetten bereits eine sehr starke Austrocknung eingetreten. Dadurch 
und auf Grund der Sturmschäden werden derzeit häufig Schadhölzer aufgearbeitet. Der 
Bestandesabraum (Äste, Zweige und Wipfelstücke) ist zwischenzeitlich sehr stark ausgetrocknet 
und leicht entzündbar. Eine starke Austrocknung ist ebenfalls an der Streuauflage des Waldbodens 
festzustellen. Im Sinne der forstgesetzlichen Bestimmungen liegt daher eine besondere 
Waldbrandgefahr vor und ergeht die Einladung an alle Gemeindeämter und alle Polizeiinspektionen 
des Verwaltungsbezirkes sowie an die Bezirksbauernkammern und die Lokalpresse, nachstehende 
Verordnung in geeigneter Form zu verlautbaren: 
 

V E R O R D N U N G 
Gemäß § 41 Abs.1 in Verbindung mit § 170 Abs.1 des Forstgesetzes 1975, BGBl.Nr. 440/1975, 
i.d.g.F., wird für den Verwaltungsbezirk Amstetten verordnet: 

§ 1 
In den Waldgebieten des politischen Bezirkes Amstetten, sowie in deren Gefährdungsbereichen 
ist jegliches Feuerentzünden und das Rauchen  

v e r b o t e n . 
HINWEIS: 
a) Der Gefährdungsbereich ist überall dort gegeben, wo die Bodendecke oder die Windve-
rhältnisse das Übergreifen eines Bodenfeuers oder das Übergreifen eines Feuers durch 
Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen. 
b) Es steht jedem Waldeigentümer frei, dieses Verbot in geeigneter Weise ersichtlich zu 
 machen. 
c) Ausgenommen von diesem Verbot ist das Verbrennen von Rinde und Ästen zum Zwecke der 
Borkenkäferbekämpfung durch den Waldeigentümer als bekämpfungstechnische Maßnahme im 
Sinne der Forstschutzverordnung. Rechtzeitig vor Durchführung solcher Maßnahmen hat der 
Waldeigentümer oderVerfügungsberechtigte den Forstdienst der Bezirkshauptmannschaft 
Amstetten, Tel.Nr. 07472/9025 – 21624 oder 21625 zu verständigen. Ebenfalls vorher zu 
verständigen ist das zuständige Gemeindeamt und die Feuerwehr. 

§ 2 
Übertretungen dieser Verordnung werden gemäß § 174 Abs. 1 lit.a Zif. 17 Forstgesetz 1975 mit 
einer Geldstrafe bis zu € 7.267,28 oder mit Arrest bis zu 4 Wochen bestraft. 

§ 3 
Diese Verordnung tritt mit der Kundmachung an der Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft 
Amstetten in Kraft. 

 

BEVÖLKERUNGSSTATISTIK  
 
Ankündigung der SILC-Erhebung 

 

STATISTIK AUSTRIA führt – im Auftrag des Bundesministeriums 
für Soziales und Konsumentenschutz – bundesweit eine Erhebung 
über Einkommen und Lebensbedingungen in privaten Haushalten 
durch. Für die Republik Österreich besteht laut EU-Rahmenverordnung (Juni 2003) die 
Pflicht zur Bereitstellung der Indikatoren zur Messung von Armut und sozialer Ausgrenzung. 
Die Erhebung läuft bereits und wird noch bis September 2008 durchgeführt. Dazu werden 
private Haushalte in ganz Österreich zufällig ausgewählt. Die Mitarbeit an der Erhebung 
unterliegt keiner gesetzlichen Auskunftspflicht und beruht daher auf Freiwilligkeit. Erfahrene 
Erhebungspersonen der STATISTIK AUSTRIA werden in diesem Zeitraum auch Haushalte 
aus unserer Gemeinde kontaktieren; selbstverständlich können sich diese MitarbeiterInnen 
ausweisen. Alle Angaben unterliegen der absoluten statistischen Geheimhaltung und dem 
Datenschutz gemäß dem Bundesstatistikgesetz 2000 §§ 17-18. STATISTIK AUSTRIA 
garantiert, dass persönliche Daten nur für statistische Zwecke verwendet und an keine 
andere Stelle weitergegeben werden. 
 



ENERGIEAUSWEIS FÜR GEBÄUDE 

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich gibt bekannt:     
                      WIRTSCHAFTSKAMMERNIEDERÖSTERREICH 

Seit 01. Jänner 2008 ist aufgrund der EU-Gebäuderichtlinie 
für Neubauten und umfassende Sanierungen gesetzlich verpflichtend ein Energieausweis 
vorgeschrieben. 
Zusätzlich sieht das Energieausweis-Vorlagegesetz (EAVG) vor, dass bei jeder 
Veräußerung sowie bei Vermietung und Verpachtung von Gebäuden oder 
Nutzungsobjekten der Verkäufer dem Käufer oder Bestandsnehmer bis spätestens zur 
Abgabe dessen Vertragserklärung einen Energieausweis vorzulegen hat. Diese 
Verpflichtung gilt an sich ab dem 01. Jänner 2008, für Gebäude mit einer vor dem 
01. Jänner 2006 erteilten Baubewilligung, jedoch erst ab dem 01. Jänner 2009. 
 
 

      Ihr 
 

    
 
 

            Bürgermeister 
 

 

HINWEISE: 
 

 BLUTSPENDEAKTION IN ST. GEORGEN/REITH 
Am Sonntag, 6. Juli 2008 findet in St. Georgen/Reith  eine Blutspendeaktion  statt.  
 

09.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 14.30 Uhr im Gemeindesaal 
 
 

 
VERANSTALTUNGEN 
 
21./22. Juni  Tag der offenen Tür, Feriensiedlung Königsberg 
22. Juni  Wunschkonzert Musikverein Hollenstein mit dem Orchester der Musikschüler, 

10 Uhr GH Jagersberger – Großbach 
23. Juni Vorspielabend der Musikschüler aus Hollenstein um 19.00 Uhr im 

Vereinsheim 
23. Juni Gemeinderatssitzung um 20.00 Uhr im Gasthaus Osterberger 
24. Juni  Sonnwendkirtag  
26. Juni  SAU_RÜSSEL – eine Grenzüberschreitung, Projekt zweier Schulklassen 
27./28. Juni  Strandfest 
04. Juli  Musikantenstammtisch GH Osterberger 
06. Juli  Fühschoppen auf der MS-Austria mit den Hollensteiner Volksmusikanten: 
  Abfahrtszeit in Melk um 8.35 h, Rückkehr in Melk um 13.00 Uhr 
  Auskunft und Anmeldung bei Leopold Steindler 0676/9696196 
12. Juli  Grillabend GH Osterberger 
19./20. Juli  Ersatztermin f. Strandfest 
26. Juli  Zeughausfest 
 
Offenlegung: 
Die „Gemeindemitteilungen“ sind  Information an die Hollensteiner 
Bevölkerung über kommunale Angelegenheiten aus der Sicht der 
Verwaltung und des Gemeinderates , sowie div. Organisationen zur 
Förderung des gemeinschaftlichen Trachtens der Bevölkerung . 
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 Sprechstunden des Bürgermeisters: Mittwoch von 8.00 – 12.00 Uhr, oder nach Vereinbarung

NÖ


